
Warenhäuser und andere betriebliche Einrichtungen. 
Die Größe und damit die wirtschaftliche Bedeutung die
ser betrieblichen Einrichtungen, insbesondere der Pro
duktionsbetriebe, ist sehr verschieden. Die Hände.s- 
niederlassungen der Verbände befinden sich durch die 
Entwicklung verbilligter Warenwege in einem Über
gangsstadium. Die konsumgenossenschaftlichen Produk
tionsbetriebe sind, obwohl sie eigene betriebliche Ab
rechnungen aufstellten, bis Ende 1951 wirtschaftlich und 
rechtlich unselbständig gewesen. Sie waren ein organi
satorischer Bestandteil derjenigen Institution des kon
sumgenossenschaftlichen Sektors — einer Konsumge
nossenschaft, eines Verbandes oder des VDK —, die sie 
errichtet hatte, die sie verantwortlich leitete, in deren 
Namen Rechte erworben und Verbindlichkeiten über
nommen wurden.

Wie bereits erwähnt, verlangt das Prinzip der wirt
schaftlichen Rechnungsführung auch im konsumgenos
senschaftlichen Sektor u. a. die wirtschaftliche und 
rechtliche Verselbständigung der einzelnen Betriebe aus 
Gründen der Klarstellung der persönlichen Verantwort
lichkeit. Die gesetzliche Verpflichtung hierzu wird in 
§ 13 Abs. 7 des Gesetzes über den Volkswirtschaftsplan 
1952 vom 7. Februar 1952 (GBl. S. 111) ausgesprochen: 

„Im staatlichen und genossenschaftlichen Handel 
ist das Prinzip der wirtschaftlichen Rechnungsfüh
rung einzuführen und die volle Verantwortlichkeit 
der Leitungen der Handelsbetriebe herzustellen.“

Hierbei tauchte die Frage auf, ob die notwendigen 
Maßnahmen — wie der Wortlaut des Gesetzes anzu
deuten scheint — nur auf den genossenschaftlichen Han
del im engeren Sinne, also auf die Handelsniederlassun
gen, Zentralläger und Warenhäuser, zu beschränken 
oder ob auch die genossenschaftlichen Produktions
betriebe hierunter zu rechnen sind. Das Prinzip der 
wirtschaftlichen Rechnungsführung erstreckt sich natür
lich nicht nur auf den Handelssektor der Wirtschaft, 
sondern erst recht auf die Produktion. Die Verordnung 
über Maßnahmen zur Einführung des Prinzips der wirt
schaftlichen Rechnungsführung in den Betrieben der 
volkseigenen Wirtschaft vom 20. März 1952 (GBl. S. 225) 
macht dies besonders deutlich. Auch das Statut des Ver
bandes Deutscher Konsumgenossenschaften vom 18. Fe
bruar 1952 (Abschn. IV Ziff. 2) besagt:

„Der Verband Deutscher Konsumgenossenschaf
ten sorgt für die Durchsetzung und Festigung des 
Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungsführung. 
... Er hat dafür zu sorgen, daß in der gesamten 
wirtschaftlichen Tätigkeit die leitenden Funktio
näre nach dem Grundsatz der persönlichen Ver
antwortlichkeit den planmäßigen Ablauf der Pro
duktion und die Steigerung der Arbeitsproduktivi
tät sowie die Senkung der Selbstkosten durch
führen.“

Da von der „ g e s a m t e n  wirtschaftlichen Tätigkeit“ 
gesprochen wird, ist es klar, daß die Forderung nach 
wirtschaftlicher und rechtlicher Verselbständigung so
wohl für das Gebiet des Handels als auch der Produk
tion gelten muß.

Es ergibt sich die weitere Frage, ob sich die wirt
schaftliche und rechtliche Verselbständigung auf alle 
wirtschaftlichen Einrichtungen im konsumgenossen
schaftlichen Handel und der Produktion erstrecken soll, 
also z. B. auf jede Verkaufsstelle, jeden Kiosk, jede 
Bäckerei und Fleischerei. Für den staatlichen Einzel
handel ist dieselbe Frage durch die Anordnung des 
Ministeriums für Handel und Versorgung der Deut
schen Demokratischen Republik vom 26. Mai 1952 
(MinBl. S. 62) geregelt worden. Hier wurden als 
unterste Grenze der rechtlichen Verselbständigung die 
Hauptgeschäfte festgelegt. Es kann also auch im kon
sumgenossenschaftlichen Handel nicht das Ziel sein, 
jede Verkaufsstelle rechtlich zu verselbständigen. Das
selbe Problem entsteht auf dem Gebiet der Produktion 
für die kleinen und kleinsten Betriebsstätten der ver
schiedensten Art. Da es weder auf der Ebene des Han
dels noch auf der der Produktion eine durch begriff
liche Maßstäbe festgelegte Abgrenzung gibt, bis zu der 
hinab die rechtliche Verselbständigung durchzuführen 
ist, muß die Entscheidung im Einzelfalle den verant
wortlichen Organen überlassen werden.

Im konsumgenossenschaftlichen Sektor sind mit Be
ginn des Jahres 1952 diejenigen Handels- und Produk

tionsbetriebe wirtschaftlich verselbständigt worden, bei 
denen die Voraussetzungen hierfür Vorlagen. Dagegen 
war eine rechtliche Verselbständigung bisher nicht 
möglich. Durch entsprechende Vollmachtserteilung ge
mäß § 42 GenG sind die Betriebsleiter jedoch so ge
stellt worden, daß sie praktisch handeln können, als 
ob ihre Betriebe rechtlich selbständig wären. Diese 
lediglich für eine Übergangszeit gedachte Maßnahme 
ist jedoch keine Lösung der sich aus der wirtschaft
lichen Rechnungsführung ergebenden Forderung nach 
rechtlicher Verselbständigung.

Es bedarf keiner näheren Erörterung, daß im kon
sumgenossenschaftlichen Sektor irgendeine Spielart 
der Gesellschaft als Form der juristischen Person für 
die Betriebe nicht in Betracht kommen kann. Auch die 
Form der Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen 
Rechts — als Anstalten des öffentlichen Rechts waren 
bekanntlich die Vereinigungen Volkseigener Betriebe 
errichtet worden — eignet sich nicht als Rechtsform 
für genossenschaftliche Betriebe.

Näher liegt schon der Gedanke, die Betriebe in der 
Form von Genossenschaften rechtlich zu verselbstän
digen. Die Überlegungen, die hierzu angestellt wur
den, zeigten jedoch, daß auch diese Lösung zu keinem 
befriedigenden Ergebnis führt. Zu einer Genossen
schaft gehören begriffsnotwendig Genossenschafter, 
die durch Zusammenschluß, Statutenerrichtung, Or
ganbestellung und unter Mitwirkung der hierfür vom 
Staat bestimmten Stellen die Genossenschaft als solche, 
d. h. als juristische Person ins Leben rufen. Wer sol
len aber bei genossenschaftlichen Betrieben die Genos
senschafter sein? Es ist erörtert worden, daß sich je
weils sieben — die Mindestzahl der nach dem Genos
senschaftsgesetz vorgesehenen Mitglieder — benach
barte Konsumgenossenschaften zusammenfinden soll
ten, um einen Betrieb als Genossenschaft zu errich
ten. Ebenso wie die rechtlich selbständigen Betriebe 
der volkseigenen Wirtschaft der für sie zuständigen 
Verwaltung zugeordnet sind, müßten nun auch die 
konsumgenossenschaftlichen Betriebe einer bestimm
ten Konsumgenossenschaft oder einem bestimmten 
Konsumgenossenschaftsverband zugeordnet werden. 
Da aber jedes Mitglied einer Genossenschaft gleiche 
Rechte und Pflichten hat, ergibt sich die Frage, wel
chem dieser Mitglieder der Betrieb zugeordnet werden 
soll. Diese Frage ließe sich vielleicht noch prakt.sch 
durch einen Verzicht von sechs Mitgliedern lösen. 
Dann wird allerdings sehr schnell die weitere Frage 
auftauchen, ob eine solche Genossenschaft überhaupt 
noch eine Genossenschaft ist.

Ähnlichen Bedenken begegnet eine andere Idee, 
nämlich die, aus den Belegschaftsangehörigen des be
treffenden Betriebes und aus der Leitung der Kon
sumgenossenschaft oder des Verbandes eine für die 
Errichtung des Betriebes als Genossenschaft aus
reichende Anzahl von Personen zusammenschließen. 
Auch hier entsteht die Konkurrenz der gle.chen Pflich
ten und Rechte der Mitglieder, und es wird bei diesem 
Gedanken noch viel deutlicher, daß er die Frage der 
Errichtung einer juristischen Person in der Form einer 
Genossenschaft lediglich in juristisch-konstruktiver 
Hinsicht sieht, jedoch die bisherige Entw.cklung das 
Betriebes aus einer bestimmten, bereits vorhandenen 
Genossenschaft heraus und seinen notwendigen Zusam
menhang mit dieser Genossenschaft auch in der Zukunft 
übersieht.

Gegenüber diesen Gedanken zur Lösung der Frage 
der rechtlichen Verselbständigung konsumgenossen
schaftlicher Produktionsbetriebe muß auf folgendes 
hingewiesen werden: Wir erkennen deutlich, wie sich 
der Gesetzgeber seit 1948 auf Grund wissenschaftl eher 
Erkenntnisse auf dem Gebiete des gesellschaftlichen 
Eigentums von den überkommenen Rechtsvorstellun
gen befreit hat und neue Wege gegangen ist. Im 
Jahre 1948 hat man die Vereinigungen Volkseigener 
Betriebe noch als Anstalten des öffentlichen Rechts 
errichtet, hat also an der früheren Rechtssystematik 
der Scheidung zwischen öffentlichem und privatem 
Recht festgehalten. Wir haben in der Zwischenzeit ge
lernt, daß diese Scheidung rechtssystematisch falsch ist, 
nachdem das gesellschaftliche Eigentum als die unsere 
Wirtschaft beherrschende Eigentumsform entstanden 
ist. In der Verordnung über Maßnahmen zur Einfüh
rung des Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungsfüh-
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